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	BERUFSVERZEICHNIS DER FAHRER VON STRASSEN- UND WASSERFAHRZEUGEN

	

	An die 
Landeskommission zur Feststellung der Eignung
für die Eintragung in das Berufsverzeichnis 
errichtet bei der Handels-, Industrie-, Handwerks-,
Tourismus- und Landwirtschaftskammer
Südtiroler Straße 60
39100   BOZEN

	

	

	

	Antrag um Zulassung zur Eignungsprüfung zwecks Eintragung in das Berufsverzeichnis der Fahrerinnen und Fahrer von Straßen- und Wasserfahrzeugen für öffentliche Verkehrsdienste ohne Linienbetrieb

	

	

	Gesetz Nr. 21 vom 15. Jänner 1992 und Dekret des Landeshauptmanns vom 12. Dezember 2019, Nr. 32 (Durchführungsverordnung über Taxidienste und Dienste „Mietwagen mit Fahrer/Fahrerin“)

	

	[bookmark: Text42]Der/Die Unterfertigte	     	

	[bookmark: Text43]geboren am        	
	[bookmark: Text44]in          	
	[bookmark: Text45]Provinz        	

	[bookmark: Text46]wohnhaft in der Gemeinde         	
	[bookmark: Text47]PLZ          	
	[bookmark: Text48]Provinz        	

	[bookmark: Text49]Straße        	
	[bookmark: Text50]Nr.       
	[bookmark: Text51]Fraktion         	

	Steuernummer
	[bookmark: Elenco1]	
	Staatsangehörigkeit        	

	[bookmark: Text54]Telefon         	
	[bookmark: Text55]E-Mail / zertifizierte E-Mail *        	

	* NB: eine aktive zertifizierte E-Mail – und E-Mail-Adresse angeben!
Bei Angabe einer zertifizierten E-Mail-Adresse (ZEP) erteilt der Antragsteller/die Antragstellerin ausdrücklich die Zustimmung zur Zustellung von Mitteilungen von Seiten der Handelskammer Bozen ausschließlich an die angegebene ZEP-Adresse; mangels Angabe einer ZEP-Adresse erfolgt die Zustellung durch Einschreibebrief.

	

	

	nach Kenntnisnahme der Bestimmungen über die Ersatzerklärungen (Artikel 46 und 47 des DPR Nr. 445/2000) und der vom Art. 76 im Falle von Falscherklärungen vorgesehenen strafrechtlichen Folgen,

	

	e r k l ä r t

	

	

	unter seiner/ihrer eigenen Verantwortung:

	

	|_|	im Besitz des Führerscheins Nr.      	 ausgestellt am       	
von       	 zu sein;

	

	|_|	im Besitz der Berufsbefähigungsbescheinigung (CAP) Nr.       	,
ausgestellt am       	   von        	 zu sein;

	

	u n d    e r s u c h t

	

	die Eignungsprüfung für die Eintragung ins Berufsverzeichnis für folgenden Abschnitt ablegen zu können:

	[bookmark: Kontrollkästchen10]|_|	Fahrer von Personenkraftwagen

	[bookmark: Kontrollkästchen11]|_|	Fahrer von Krafträdern mit Beiwagen

	[bookmark: Kontrollkästchen12]|_|	Fahrer von Wasserfahrzeugen

	[bookmark: Kontrollkästchen13]|_|	Fahrer von Gespannfuhrwerken

	|_|	Fahrer von Fahrrädern

	

	in folgender Sprache:

	|_| deutsch	|_| italienisch

	

	Ort und Datum:      	

	

	

	__________________________________________
leserliche und vollständige Unterschrift

	

	

	HINWEIS

	Gegenstand der Prüfung:

	a) physische Geographie sowie Straßen- und Ortsnamenskunde bezogen auf Südtirol;

	b) Regelung der Personenverkehrsdienste;

	c) Zugang zum Beruf und Berufsausübung;

	d) Bestimmungen über die Abnahme, die Zulassung und die Instandhaltung der Fahrzeuge;

	e) Umweltschutzbestimmungen im Zusammenhang mit der Verwendung und Instandhaltung der Fahrzeuge;

	f) Verkehrssicherheit und Unfallverhütung auf der Grundlage der geltenden Rechtsvorschriften;

	g) bei Unfällen zu ergreifende Maßnahmen;

	h) im Umgang mit den Fahrgästen anzuwendende Verhaltensregeln.

	Für Gespannfuhrwerker:

	a) ordentliche Instandhaltung von Gespannfuhrwerken;

	b) Kenntnisse über das Führen und die Haltung der Zugtiere;

	c) Kenntnisse der Geographie und Ortsnamenskunde des Ortes, an dem die Tätigkeit ausgeübt werden soll.

	


	
Wie kann der Antrag eingereicht werden:

	· Übermittlung des eingescannten Antrags mittels
E-Mail handwerk@handelskammer.bz.it 
oder zertifizierter E-Mail handcraft@bz.legalmail.camcom.it; 

	· Abgabe in Papierform persönlich, oder durch eine andere Person am Schalter der Handelskammer in Bozen, Meran, Brixen, Bruneck, Schlanders und Sterzing (die Öffnungszeiten finden Sie auf der Webseite www.handelskammer.bz.it unter dem Punkt „Öffnungszeiten“);

	· Übermittlung in Papierform mittels Post an die Handelskammer Bozen, Amt für Handwerk, Südtiroler Straße 60, 39100 Bozen.

	Kosten:

	· Sekretariatsgebühr 77,00 €;
· Stempelsteuer 16,00 €.

	

	Zahlungsmodalitäten:

	· Zahlung mittels pagoPA: die Antragsteller erhalten nach Eingang des Antrags eine Zahlungsmitteilung mit den genauen Modalitäten zur Zahlung und dem Zahlungscodex. pagoPA ist ein elektronisches Zahlungssystem, mittels dem Zahlungen an die öffentliche Verwaltung auf standardisierte Weise über die teilnehmenden Payment Service Provider (PSP) getätigt werden können. Zahlungen können direkt auf der Website oder auf der mobilen Anwendung der Behörde oder sowohl über physische als auch über Online-Kanäle von Banken und anderen Zahlungsdienstleistern (Payment Service Providers, PSP) erfolgen, wie z.B: in den Filialen der Bank, Verwendung von PSP-Homebanking (erkennbar an den Logos CBILL oder pagoPA), bei den autorisierten Geldautomaten der Banken, bei den Verkaufsstellen von SISAL, Lottomatica und Banca 5, bei den Postämtern.


	Beizulegende Dokumente:

	Fotokopie eines gültigen Personalausweises, sofern der Antrag nicht digital unterschrieben ist (im Falle von digitaler Übermittlung).

	



	Hinweis über die Verarbeitung personenbezogener Daten

	Verantwortlicher der Datenverarbeitung ist die Handelskammer Bozen, Südtiroler Straße 60, I-39100 Bozen, die Sie per E-Mail segreteriagenerale@handelskammer.bz.it kontaktieren können. Der Datenschutzbeauftragte (DPO) kann unter der E-Mail-Adresse dpo@handelskammer.bz.it kontaktiert werden. Die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (DPO) sind im Einführungsbereich der Sektion „Privacy“ auf der offiziellen Website der Handelskammer Bozen veröffentlicht. Die Datenschutzerklärung ist auf der Internetseite der Handelskammer Bozen in der Sektion „Datenschutz“ veröffentlicht.
Die personenbezogenen Daten werden für die Erbringung der Leistungen im Rahmen Führung des Berufsverzeichnis der Fahrerinnen und Fahrer von Straßen- und Wasserfahrzeugen für öffentliche Verkehrsdienste ohne Linienbetrieb gemäß Gesetz Nr. 21 vom 15 Jänner 1992 und Dekret des Landeshauptmanns vom 12. Dezember 2019, Nr. 32, verarbeitet. verarbeitet. Die betroffene Person kann die gemäß Artikel 15 bis 22 der Verordnung (EU) 2016/679 vorgesehenen Rechte geltend machen, indem sie den Verantwortlichen der Datenverarbeitung kontaktiert. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die ausführliche Datenschutzerklärung, welche über diesen Link https://www.handelskammer.bz.it/de/privacy-dienste verfügbar ist.
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